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Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) über die Feststellung der UVP-Pflicht 
beim Genehmigungsverfahren der Wesentli-
chen Änderung des Betriebs der Fa. Euro-
pean Metal Recycling GmbH bei der Stadt 
Duisburg mit Aktenzeichen:
112-63.0005/20/8.12.3.1

In dem immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren der Wesentlichen Änderung der 
Anlage zur Lagerung, Behandlung und Umschlag 
von Eisen- und Nichteisenschrotten und anderen 
Stoffen –Schrottplatzes- ist nach § 9 Abs. 2 und 
4 i.V.m. § 7 Abs. 1 des UVPG vom 24.02.2010 
i. d. z. Z. g. F. eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls vorzunehmen, da das Vorhaben noch 
keine UVP durchgeführt wurde.

Die dazu erforderlichen Angaben nach Anlage  
2 UVPG sind Teil der Antragsunterlagen.

Auf Grundlage des § 5 Abs. 2 i.V.m. § 9  
Abs. 2 und 3 i.V.m. § 7 Abs. 1 des UVPG vom 
24.02.2010 wurde für das oben genannte 
Vorhaben der European Metal Recycling GmbH, 
im weiteren EMR, Breslauer Straße 2-4, 20457 
Hamburg, auf Erteilung einer Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung des Schrottplatzes am 
Standort Schrottinsel 2a, 47138 Duisburg, auf 
Gemarkung Ruhrort, Flur 45, Teilflächen des Flur-
stückes 17, und Gemarkung Ruhrort, Flur 122, 
Teilflächen des Flurstückes 64 eine allgemeine 
Vorprüfung durchgeführt.

Die allgemeine Vorprüfung hat, nach Einschät-
zung der Genehmigungsbehörde, ergeben, 
dass aufgrund der überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 im UVPG 
aufgeführten Kriterien keine erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen, die nach §§ 6 bis 
14 UVPG zu berücksichtigen wären, durch die 
Wesentliche Änderung des Schrottplatzes hervor-
gerufen werden.

Die wesentlichen Gründe sind im Einzelnen:

- Der Standort der Anlage ist traditionell ein 
industriell genutzter Altstandort, auf dem 
schon längere Zeit Güter zeitweilig gelagert 
und behandelt werden.

- Es wird hier beantragt ein Schrottplatz, 
insbesondere die Errichtung und den Betrieb 
einer Anlage der zeitweiligen Lagerung, 
Behandlung und Umschlag von Eisen- und 
Nichteisenschrotten, zum Be- und Entladen 
von Schüttgütern, die im trockenen Zustand 
stauben können und einer Anlage zum 
Brechen, Trocknern, Mahlen und Klassieren 
von natürlichem und Künstlichem Gestein 
durch eine Schrottschere, eine Brennhalle 
sowie einer Brech- und Siebanlage ohne eine 
erheblichen Erhöhung an Luftschadstoffen. 
Zusätzlich wird ein Bagger angeschafft und 
dieser ist als Bagger mit Elektroantrieb vorge-
sehen.

- Beim Betrieb der Gesamtanlage werden die 
Grenzwerte der Staubinhaltsstoffe der Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA 
Luft) jeweils eingehalten oder sogar deutlich 
unterschritten.

- Die Immissionsgesamtbelastungen der An-
lage sind bei Feinstaub, Staubniederschlag 
sowie Blei im Feinstaub nach der vorgelegten 
Immissionsprognose so zu werten, dass eine 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
oder die Belastung der Umwelt durch die 
genannten Luftschadstoffimmissionen bzw. 
-depositionen nicht zu besorgen sind.

- Der Schutz vor unzulässigen Geräuschimmis-
sionen und die Einhaltung der gebietsbezo-
genen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
für die Tag- und die Nachtzeit wurde, in einer 
schalltechnischen Untersuchung über die 
Geräuschemissionen und -immissionen, für 
das ganze Vorhaben nachgewiesen.

 - Das Betriebsgelände ist vollständig befestigt 
und wird entwässert. Ein Stoffeintrag in den 
Boden und das Grundwasser ist ausgeschlos-
sen und somit sind nachteileilige Auswirkun-
gen nicht zu erwarten.

- Die Art der Anlage passt sich in das industri-
ell geprägte Landschaftsbild des Duisburger 
Hafens ein.

- Der Natur- und Artenschutz ist durch das 
Vorhaben weiterhin nicht betroffen, da das 
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Gebiet industriell genutzt wird. Solche 
Gebiete werden in der Regel von 
Falken genutzt, die jedoch hier nicht 
vorgefunden wurden.

- Die Anlage befindet sich in einem fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiet 
und bei einem 100-jährigem Hoch-
wasser wird das Betriebsgelände um 
2m überschwemmt, da das Betriebs-
gelände auf einem Höhenniveau von 
+26,00m liegt. 
Das Büro- und Sozialgebäude sowie 
die Eigenverbrauchstankstelle sind auf 
einem Höhenniveau von 28,51m er-
richtet und somit ist eine Überschwem-
mung der zu schützenden Anlagenteile 
nicht zu erwarten.

- Die Anlagen werden gem. Forderun-
gen der Verordnung über Ablagen 
zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) vom 18.04.2018 
errichtet und einer erstmaligen und 
wiederkehrenden Prüfung unterzogen, 
sodass im allgemeinen und auch im 
Überschwemmungsfall keine Gefahren 
für das Schutzgut Wasser zu besorgen 
sind.

- Die Anlage unterliegt nicht der Stör-
fallverordnung, da keine gefährlichen 
Stoffe in den in der Störfall-Verord-
nung genannten Mengen vorhanden 
sind.

Zusammenfassend bleibt damit festzustel-
len, dass nach der Prüfung der voraus-
sichtlichen Auswirkungen des beantragten 
Vorhabens keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf eines der Schutzgüter 
i.S. von § 2 UVPG zu besorgen ist.

Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG stelle ich 
fest, dass für das beantragte Vorhaben 
nach derzeitigem Kenntnisstand eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar.

Duisburg, den 14. August 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Uwe Dickmann

Auskunft erteilt:
Herr Dickmann
Tel.-Nr.: 0203 283-5737

Bekanntmachung des Amtsgericht 
Duisburg

Aufgebot

Herr Wolfgang Rempe, Gänseblümchen-
weg 18, 50170 Kerpen, Antragsteller, 
hat das Aufgebot zur Ausschließung des 
Eigentümers der im Grundbuch von  
Walsum Blatt 13889 unter laufender Num-
mer 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses 
gebuchten Grundstücke Flur 66, Flurstücke 
14, 114 qm und 15, 68 qm, Gebäude- 
und Freifläche Leuthenstr. beantragt.

Im Grundbuch ist/sind unbekannte Eigen-
tümer eingetragen.

Der Eigentümer - beziehungsweise sein/
seine Rechtsnachfolger -/Die Eigentümer/
in - beziehungsweise ihr/ihre Rechts-
nachfolger - wird/werden aufgefordert, 
spätestens binnen drei Monaten seine/
ihre Rechte anzumelden, da er/sie sonst 
mit seinen/ihren Rechten ausgeschlossen 
werden kann/können.

Die Anmeldung ist nur wirksam, wenn 
sie innerhalb der Aufgebotsfrist schrift-
lich unter Angabe des oben genannten 
Geschäftszeichens bei dem Amtsgericht 
Duisburg-Hamborn, Duisburger Str. 220, 
47166 Duisburg-Hamborn, eingereicht 
oder bei diesem Gericht zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle erklärt wird.

Duisburg-Hamborn, 04.05.2020

Amtsgericht
26 II 39/19
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Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz -
LZG NRW

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 03.07.2020, Aktenzeichen 32-31-1 Kle
AW 25/20, an Herr Stjepan Stjepanovic, zuletzt wohnhaft unbekannten Aufenthaltes. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63 - 65, 47051
Duisburg, Zimmer 331, montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Kleinbrahm, Tel.-Nr.: 0203 283 - 6742

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 12.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95 El Abboudi NA, an
Rene Piotrowski, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Karsten, Tel.-Nr.: 0203 283 4616

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 03.08.2020, Aktenzeichen 32-31-1 La
601224, an Frau Anisa Hatija, zuletzt wohnhaft derzeit unbekannten Aufenthaltes. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63-65, 47051 Duisburg,
Zimmer 241, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lange, Tel.-Nr.:
0203/ 283 3165

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 03.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95Co Borowski Na, an
Tommy Borowski, zuletzt wohnhaft Hochstr. 29 a 46117 Oberhausen. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer
119, Dienstags und Donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Counradi, Tel.-Nr.:
0203 283 3586

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 05.08.2020, Aktenzeichen
223201010676, an Krzysztof Poltorak, zuletzt wohnhaft Schmielfeld 14, 45139 Essen. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 417, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Korneli,
Tel.-Nr.: 0203/283-6329

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 06.08.2020, Aktenzeichen 32-31-1 Ko
AW 127/20, an Frau July Nguyen, zuletzt wohnhaft nicht gemeldet, derzeit unbekannten Aufenthaltes. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63-65,
Ausländerbehörde, 47051 Duisburg, Zimmer 239, montags, mittwochs, freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00
Uhr. Auskunft erteilt Herr Kozcuer, Tel.-Nr.: 0203 283 5861

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 06.08.2020, Aktenzeichen 32-31-1 Ko
604664, an Mostapha Mokhran, zuletzt wohnhaft nicht gemeldet, derzeit unbekannten Aufenthaltes . Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63-65,
Ausländerbehörde, 47051 Duisburg, Zimmer 239, montags, mittwochs,freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00
Uhr. Auskunft erteilt Herr Kozcuer, Tel.-Nr.: 0203 283 5861
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des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 07.07.2020, Aktenzeichen 232 000
455 270 (Anhörung GwSt 2014, 2015, 2016, NZ 2014, SZ), an Yassin El Fadili, zuletzt wohnhaft Stuivenbergplein
51, 2060 Antwerpen, Belgien. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen
und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00
Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Püttmann, Tel.-Nr.: 0203/283-5282

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 11.08.2020, Aktenzeichen
223011194075SB115, an Dobosariu, Gheorghe , zuletzt wohnhaft Alleestr. 42 47166 Duisburg. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, von-der-Mark-Str. 36  ,
47137 Duisburg, Zimmer 401, Mo.-Fr. in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Petersen, Tel.-
Nr.: 0203-2834672

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 13.08.2020, Aktenzeichen 13158/2020,
an Sinisa Milanovic, zuletzt wohnhaft Emmericher Str. 126  47138 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 007, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Herr Günther, Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 14.08.2020, Aktenzeichen VG 232
000 431 517 Anhörung GewSt. 2015 bis 2017, an Slavcho Malchov, zuletzt wohnhaft Garbsener Schweiz 1, 30823
Garbsen. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg,
Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 13.08.2020, Aktenzeichen 32-31-1 Kle
561951, an Osama Ismail Elfaki Ismail, zuletzt wohnhaft Mülheimer Str. 178 in 47057. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63 - 65, 47051
Duisburg, Zimmer 242, montags, dienstags, mittwochs in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Kleinbrahm, Tel.-Nr.: 0203 283 - 6742

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 13.08.2020, Aktenzeichen 32-31-3 EU
605407, an Herr Mariusz Robert Bystryk, zuletzt wohnhaft : derzeit ohne festen Wohnsitz. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 237, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Kaufmann,
Tel.-Nr.: 02032835859

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 15.09.2020, Aktenzeichen 21-32 Tr
VG 232 000 427 803, HaB GewSt. u. NZ 2013 und 2014, an Wojciech Paszel, zuletzt wohnhaft Polna 4, 78-300
Swidwin, Polen. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 2836264

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 29.07.2020, Aktenzeichen
222501811374 SB120, an Herrn Anas Murae, zuletzt wohnhaft Braunschweiger Str. 13, 45886 Gelsenkirchen. Das
Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-
Str. 36,(DU-Meiderich), 47137 Duisburg, Zimmer 404, MO-FR  in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft
erteilt Herr Krol, Tel.-Nr.: 0203 283 5895
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des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 15.09.2020, Aktenzeichen 21-32 Tr
VG 232 000 438 694 HaB GewSt 2016, SZ , an Frau Tiborné Mikecz, zuletzt wohnhaft Ursulastr. 21, 47226
Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202685008 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202718411 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 10. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202450130 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 10. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4270220041  
(alt 170220040), 4270037825  
(alt 170037824) der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 10. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3239013240 (alt 
139013247), 3201272899, 4239045273 
(alt 139045272) der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 10. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4227109321  
(alt 127109320) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber 
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 11. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3230049797  
(alt 130049794) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber 
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 11. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Bezirksregierung Düsseldorf Mönchengladbach, 10.08.2020 
Dezernat 33 
Flurbereinigungsbehörde 
Az: 33 – 70702 

Croonsallee 36-40 
41061 Mönchengladbach 
Tel.: 0211/475-9825 
E-Mail: dezernat33@brd.nrw.de 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Flurbereinigung Wesel-Büderich 
Auslegung (Bekanntgabe) des Flurbereinigungsplanes 

Anhörungstermin zur Entgegennahme von Widersprüchen 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Flurbereinigungsplan für das mit Beschluss vom 
14.11.2007 eingeleitete Flurbereinigungsverfahren Wesel-Büderich aufgestellt. Der Flurberei-
nigungsplan fasst die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens zusammen (§ 58 Abs. 1 
Flurbereinigungsgesetz - FlurbG). 
Am Verfahren sind die Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter oder Inhaber von Rechten 
an den dem Flurbereinigungsgebiet unterliegenden Grundtücken beteiligt. Diese werden hier-
mit zu den folgenden beiden Terminen eingeladen. 
Der Offenlagetermin (I.) gibt Ihnen die Möglichkeit, den vollständigen Flurbereinigungsplan 
einzusehen und Erläuterung und Auskünfte von Bediensteten der Flurbereinigungsbehörde zu 
erhalten.  
Der Anhörungstermin (II.) bietet die einzige Gelegenheit, Widerspruch gegen den Flurbereini-
gungsplan einzulegen.  
Weitere Informationen über das Bodenordnungsverfahren finden Sie auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Düsseldorf im Bereich „Planen und Bauen/Bodenordnung und Flächenma-
nagement“ (www.brd.nrw). 

I. Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes (Offenlagetermin)  
Der Flurbereinigungsplan Wesel-Büderich mit seinen gesamten Bestandteilen liegt gem. § 59 
Abs. 1 FlurbG zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus (Zutritt nur nach Terminabsprache): 

Im Zeitraum 14.09.2020 bis 09.10.2020  
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 15:30 Uhr  

sowie Freitag 9:00 – 14:00 Uhr auf dem 
Bernshof, Orsoy-Land 4, 47495 Rheinberg 

Eingang über den Hof 

Hinweise zu aktuellen Pandemievorschriften: 
Wenn Sie den Offenlagetermin wahrnehmen wollen, müssen Sie vorab telefonisch einen Termin 
vereinbaren. Ohne Termin werden Sie mit erheblichen Wartezeiten rechnen müssen. Die telefonische 
Terminabsprache ist möglich von Montag, 07.09.2020 bis Freitag, 25.09.2020, zu den üblichen Dienst-
zeiten unter der Rufnummer 0211/475-9825. Der Termin muss vorab vereinbart werden, um einen 
bestmöglichen Gesundheitsschutz zu ermöglichen und Wartezeiten zu minimieren. Bitte nehmen Sie 
diesen Termin nach Möglichkeit mit höchstens zwei Personen wahr und bringen Sie Ihren Mund-Na-
sen-Schutz mit. 

Während des Termins stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde für Erläuterungen zur 
Verfügung. 
Auf Wunsch werden Ihnen die neuen Grundstücke in der Örtlichkeit angezeigt. Dies kann be-
reits während des Termins oder nach besonderer Terminvereinbarung erfolgen. 
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II. Anhörungstermin (zugleich Rechtsbehelfsbelehrung) 
Gegen den Flurbereinigungsplan der Flurbereinigung Wesel-Büderich ist das Rechtsmittel des 
Widerspruchs zulässig. 
In Flurbereinigungsverfahren können Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan 
gem. § 59 Abs. 2 FlurbG ausschließlich im sogenannten Anhörungstermin vorgebracht 
werden.  
Erläuterungen können in diesem Termin nicht (mehr) gegeben werden. Bitte nutzen Sie 
für Erläuterungen ausschließlich den unter I. genannten Offenlagetermin. 
Der Anhörungstermin zur Entgegennahme von Widersprüchen gegen den Flurbereinigungs-
plan der Flurbereinigung Wesel-Büderich findet statt: 

am Donnerstag, den 29.10.2020 
für Beteiligte mit den Nachnamen A-G   um 10:00 Uhr 
für Beteiligte mit den Nachnamen H-O   um 12:00 Uhr 
für Beteiligte mit den Nachnamen P-Z   um 14:00 Uhr 

auf dem 
Bernshof, Orsoy-Land 4, in 47495 Rheinberg 

Eingang über den Hof 
 
Hinweise zu aktuellen Pandemievorschriften:  
Bitte nehmen Sie den Anhörungstermin nach Möglichkeit mit höchstens zwei Personen wahr und brin-
gen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz mit. Eine Terminanmeldung ist nicht erforderlich. 

Vor oder nach dem Termin vorgebrachte Widersprüche sind ausgeschlossen, da Terminver-
säumnis oder Nichtabgabe von Erklärungen im Anhörungstermin gemäß § 134 Abs. 1 FlurbG 
als Einverständnis mit den Festsetzungen des Flurbereinigungsplanes gelten. 
Ihr Erscheinen im Anhörungstermin ist nicht erforderlich, falls Sie keinen Widerspruch 
gegen den Flurbereinigungsplan einlegen möchten. 
Sollten Sie an der Wahrnehmung des Termins verhindert sein, können Sie sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser hat eine schriftliche Vollmacht mit beglaubigter Un-
terschrift vorzulegen. Sie kann in Ausnahmefällen kurzfristig nachgereicht werden. Andernfalls 
ist die von dem Bevollmächtigten für einen Beteiligten abgegebene Erklärung unwirksam (§ 
124 FlurbG). Vollmachtsvordrucke sind erhältlich bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
(Dez.33), Croonsallee 36 – 40, 41061 Mönchengladbach. 
 
Im Auftrag 
 
gez. Ralph Merten 
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Abfallentsorgungs-, Niederschlagswasser-
gebührenbescheide:
02.01.2019, 04.04.2019
Straßenreinigungs-, 
Winterdienstgebühren bescheid:
02.01.2019
Mahnbescheid:
25.02.2020

Zahlungspflichtige/r:
Herr Rayan Mousli
Kundennummer:
90091719
Bisherige Anschrift:
Stefan-George-Ring 55,  
81929 München

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete 
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
- AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg, 
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr zur Aushändigung bereitlie-
gen

- als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffentli-
che Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1  
und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 14. August 2020

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Abfallentsorgungs-, Niederschlagswasser-
gebührenbescheide:
04.09.2018, 06.03.2019, 15.03.2019
Straßenreinigungs-, 
Winterdienstgebühren bescheid:
06.03.2019
Schmutzwassergebührenbescheide:
14.05.2019, 03.07.2019
Benachrichtigungen nicht gez. 
Schmutzwassergebühren:
05.02.2020
Leistungsgebot:
19.06.2020

Zahlungspflichtige/r:
Bernardus Johannes Robertus Pie Arntz
Kundennummer:
90005666
Bisherige Anschrift:
Van Marwijk Kooystraat 5 box 100, 
1096 Amsterdam u. NW

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete 
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
- AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg, 
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr zur Aushändigung bereitlie-
gen

- als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffentli-
che Bekanntmachung Fristen in Gang 

gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1  
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) 
in Verbindung mit § 4 der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 14. August 2020

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Straßenreinigungs-, Winterdienst-, Nieder-
schlagswassergebührenbescheid: 
02.01.2019

Zahlungspflichtige/r:
Andreas Bossauer
Kundennummer:
90060581
Bisherige Anschrift:
Kaiser-Wilhelm-Str. 238,  
47169 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete 
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
- AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg, 
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr zur Aushändigung bereit-
liegen

- als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
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öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffentli-
che Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1  
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) 
in Verbindung mit § 4 der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 17. August 2020

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der ID Quadrat Verwaltungsgesell-
schaft mbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c 
GO NW

Die Gesellschafterversammlung der ID 
Quadrat Verwaltungsgesellschaft mbH hat 
am 14. Mai 2020 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2019 wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung beschloss, 
dass der Jahresüberschuss 2019 in Höhe 
von 1.500,00 EUR auf das kommende 
Geschäftsjahr vorgetragen wird. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 07. September 2020 bis  
05. Oktober 2020 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 
47053 Duisburg, unter Vorsprache bei der 
Information montags bis donnerstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 

aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die ID Quadrat Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der ID 
Quadrat Verwaltungsgesellschaft mbH - 
bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der ID 
Quadrat Verwaltungsgesellschaft mbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 

des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
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sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-  beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 

Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
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Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 10. Februar 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Franke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Innovative Immobilien Duis-
burg Düsseldorf ID Quadrat GmbH & 
Co. Betriebsgesellschaft KG gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der Inno-
vative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID 
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG hat am 14. Mai 2020 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 wie folgt 
festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung beschloss, 
dass der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe 
von 36.977,06 EUR auf das kommende 
Geschäftsjahr vorgetragen wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 07. September 2020 bis  
05. Oktober 2020 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 

Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die Innovative Immobilien Duisburg 
Düsseldorf ID Quadrat GmbH & Co. Be-
triebsgesellschaft KG, Düsseldorf

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Inno-
vative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID 
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG - bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Dar stellung der Bilanzierungs- und 
Be wertungs methoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der In-
novative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID 
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 

wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
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zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 



Amtsblatt011111111111111111111111111f

465 Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 36 vom 31. August 2020

den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 10. Februar 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Franke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses Zoo Duisburg gGmbH (ehemals 
Zoo Duisburg AG) gem. § 108 Abs. 3 
Nr. 1c GO NW

Auf Vorschlag vom Aufsichtsrat hat die 
Hauptversammlung der Zoo Duisburg 
gGmbH (ehemals Zoo Duisburg AG) am 
17.06.2020 folgende Gewinnverwendung 
einstimmig beschlossen:

Der Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 
569,49 € wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 07. September bis 5. Oktober 
2020 in der Konzernzentrale der Duisbur-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information 
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 

14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die Zoo Duisburg gGmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Zoo 
Duisburg gGmbH - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Zoo Duisburg gGmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treterin und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzliche Vertreterin ist verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner ist die gesetzliche Vertre-
terin verantwortlich für die internen Kont-
rollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist die gesetzliche Vertreterin dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verant-
wortung, Sachverhalte im Zusammenhang 
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mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist die gesetzliche Vertreterin 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist die gesetzliche Vertre-
terin verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von der gesetzlichen Vertreterin ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von der 
gesetzlichen Vertreterin dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von der 
gesetzlichen Vertreterin angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsa-
me Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von der gesetzlichen Vertreterin darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
der gesetzlichen Vertreterin zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
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nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 31. März 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Franke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Ergebnisses 
der Jahresabschlussprüfung zum  
31. Dezember 2019 für die Duisburger 
Bau- und Verwaltungsgesellschaft 
mbH (DBV) & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der 
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG 
hat in ihrer Sitzung am 20. Juli 2020 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 
festgestellt und über die Verwendung wie 
folgt beschlossen:

1. Der Jahresabschluss der DBV KG für 
das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem 
Jahresüberschuss von 361.387,02 EUR 
festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss wird in den Ge-
winnvortrag eingestellt.

Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat 

den Jahresabschluss und den Lagebericht 
des Geschäftsjahres 2019 geprüft und am 
05. Mai 2020 den folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt. 

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Bau- und Verwaltungs-
gesellschaft mbH (DBV) & Co. Immobilien 
KG, Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis-
burger Bau- und Verwaltungsgesellschaft 
mbH (DBV) & Co. Immobilien KG, Duis-
burg, - bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der  
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH (DBV) & Co. Immobilien KG, 
Duisburg, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Personenhandels-
gesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des 
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder 
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unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
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ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 5. Mai 2020

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Ranker Köhler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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